
Statuten der Bau- und Wohngenossenschaf  N NA

I.  ame, Sitz und Zweck

Nrt. A  ame 
Unter dem Namen «Bau- und Wohngenossenschaf NNNNA1  esteht eine auf un eschränkte 
Dauer gegründete gemeinnützige Genossenschaf im Sinne von Nrt. 828f.  O.

Art. 2 Sitz und Gerichtsstand 
Sitz und Gerichtsstand  efnden sich in Zürich. 

Art. 3 Zweck 
A. Die Genossenschaf  ezweckt in gemeinsamer Sel sthilfe und Mitverantwortung ihren 
Mitgliedern preisgünstigen Oaum für Wohnen, Nr eiten und gemeinsame Nutzungen zu 
verschafen und zu erhalten. NNNNA schaf soziale und  auliche Strukturen, welche 
sel stverwaltete, existenzsichernde, ökologische und gemeinschafliche Wohn-, Nr eits- und 
Le ensformen ermöglichen. Ns wird ein le enslanges Wohnrecht,  ehindertengerechtes Wohnen 
und interkulturelles Wohnen angestre t. Zu diesem Zweck kann die Genossenschaf  ei der 
Vermietung Qoten festsetzen. 

2. Die Liegenschafen der Genossenschaf werden der Spekulation dauerhaf entzogen. Die 
Tätigkeiten der Genossenschaf sind nicht gewinnstre ig. 

3. Die Genossenschaf erstellt, vermietet und verkauf preisgünstigen Wohnraum und 
Nr eitsfächen in erster Linie an ihre Mitglieder. Sie kann zu diesem Zweck Grundstücke, 
Liegenschafen und Baurechte erwer en und  elasten. Diesen Zweck will NNNNA in folgender 
Weise erreichen: 

a. Die Genossenschaf sorgt für einen sorgfältigen und laufenden Unterhalt und 
periodische Nrneuerung der  estehenden Bauten.

 . Sie kann Nrsatzneu auten errichten, wenn die  estehenden Bauten nicht mehr auf 
wirtschaflich vertret are Nrt und Weise erneuert werden können. 

c. Sie verwaltet und vermietet die Wohnungen und Nr eitsfächen auf der Basis der 
Kostenmiete. 

4. NNNNA stre t einen durchschnitlichen Nnergiever rauch von höchstens 2000 Wat pro Person 
an. 

5. NNNNA ermöglicht Le ens- und Nr eitsformen, die sich an den Prinzipien der Nrhaltung und 
Schafung von Commons (Gemeingüter) orientieren und somit Nlternativen zur gegenwärtigen 
gewinn- und wachstumsorientierten Wirtschaf  ieten. 

6. Die Genossenschaf erreicht ihre Ziele durch die Nrrichtung, den Um au  estehender Bauten 
und den Betrie  von Nach arschafen mit folgenden Grundeigenschafen: 

a. ca. 350  is 600 Bewohnende

 . ca. A50  is 300 Wohnungen

c. Gästehaus für ca. 20 Personen

d. verdichtete, ökologische Bauweise in städtischer Umge ung

e. vertragslandwirtschafliche Nn indung mit Ngrar etrie en der Oegion



f. reichhaltige gemeinschaflich  etrie ene Infrastruktur (Mikrozentrum) für alltägliche 
Dienstleistungen

g. ver indliche Mitwirkung der Bewohnenden  eim Betrie  der Infrastruktur

h. Mo ilität  asierend auf öfentlichem Verkehr und keinen oder wenigen miet aren 
Nutos

i. grosszügige Infrastruktur für Fahrräder

II. Allgemeine Grundsätze

Art. 4 Statuten und Betriebsreglement 
A. Die Grundsätze und Leitlinien, nach denen sich die Genossenschaf richtet, sind in ihren 
Statuten und dem Betrie sreglement festgelegt. 

2. NNNNA unterstützt die Charta der gemeinnützigen Wohn auträger. 

Art. 5 Vermietung 
A. Bei der Vermietung sind die Grundsätze der Genossenschaf gemäss Statuten und 
Betrie sreglement einzuhalten. 

2. Das Betrie sreglement wird von der Generalversammlung genehmigt und für die 
GenossenschaferInnen ver indlich erklärt. 

3. Bei Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen des Betrie sreglements erfolgen die Kündigung
des Mietverhältnisses und der Nusschluss aus der Genossenschaf. 

4. Die Genossenschaf informiert MieterInnen von sowie Bewer erInnen für Wohnungen ü er 
allfällige Bestimmungen von staatlich su ventionierten Wohnungen und verpfichtet sie zu deren 
Ninhaltung. 

Art. 6 Nutzung der gemieteten Räumlichkeiten 
Die MieterInnen sind verpfichtet, die von ihnen gemieteten Oäumlichkeiten sel er persönlich zu 
 enutzen  zw. in ihnen tätig zu sein, vor ehältlich die Bestimmungen des Mietrechts zur 
Untermiete (Nrt. 262  O). 

Art. 7 Verkauf 
A. Die Grundstücke, Häuser und Wohnungen der Genossenschaf sind grundsätzlich 
unveräusserlich. 

2. Nusgenommen davon sind   jekte, welche sich aufgrund  esonderer Umstände längerfristig 
nicht mehr sinnvoll zu den statutarischen Bedingungen vermieten lassen. 

3. Vor ehalten sind sodann  esondere Vorschrifen für  estimmte Wohno jekte sowie 
vertragliche Verpfichtungen, ins esondere jene in Baurechtsverträgen mit der Stadt Zürich. 

4. Beim Verkauf von Grundeigentum, Liegenschafen oder Teilen davon sorgt die Genossenschaf 
dafür, dass die Nrwer enden keine Spekulationsgeschäfe vornehmen können. Zu diesem Zweck 
kann sie sich Vorkaufs-, Kauf- und Mitspracherechte vor ehalten. 

5. Der Verkaufspreis für Bauten, die weiterhin für Wohnzwecke  estimmt sind, soll in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Nnlagekosten und der seit der Nrstellung eingetretenen 
Teuerung stehen. 



6. Die Verwaltung sorgt dafür, dass die Nrwer enden ü er allfällige Bestimmungen von staatlich 
su ventionierten Wohnungen informiert werden und sich zu deren Ninhaltung verpfichten. 

7. Die vorstehenden Bedingungen gelten sinngemäss auch für die Ninräumung des Baurechts an 
ü er auten Grundstücken.

Art. 8 Beteiligungen 
Die Genossenschaf kann sich an Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen 
 eteiligen und die Mitgliedschaf  ei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschafen 
erwer en. 

III. Mitgliedschaft

Art. 9 Mitgliedschaftsarten
A. Ns  estehen zwei Mitgliedschafsarten, «Basismitglied1 und «Fördermitglied1. 

2. Die jährlich fälligen Beiträge für  eide Mitgliedschafsarten werden von der 
Generalversammlung festgesetzt (Nrt. 29.A). 

3. Der Beitrag für die Fördermitglieder liegt ü er dem der Basismitglieder.

4. Die ü rigen Oechte und Pfichten  eider Mitgliedschafsarten sind identisch, siehe Nrt. A0  is 
A7.

Art. 10 Erwerb der Mitgliedschaft 
A. Mitglied der Genossenschaf kann jede natürliche oder juristische Person werden, die den 
Zweck der Genossenschaf unterstützt, den jährlich wiederkehrenden Mitglieder eitrag  ezahlt 
und den ersten Nnteilschein von CHF 50.- erwor en hat. 

2. Die Zahl der Mitglieder ist un eschränkt. 

3. Die Nufnahme erfolgt aufgrund einer schriflichen Beitritserklärung. Die Verwaltung 
 eschliesst a schliessend ü er eine Nufnahme und kann diese ohne Nnga e von Gründen 
verweigern. 

4. Die Mitgliedschaf trit mit der vollständigen Ninzahlung des ersten Genossenschafsanteils und
des jährlich fälligen Mitglieder eitrags in Kraf. 

5. Die Miete eines Genossenschafso jektes setzt den Beitrit zur Genossenschaf voraus. Die 
Verwaltung kann in  esonderen Fällen Nusnahmen  eschliessen. 

Art. 11 Persönliche Pflichten der Mitglieder 
a. Die Mitglieder sind verpfichtet: die Interessen der Genossenschaf in guten Treuen zu 
wahren; 

 . den Statuten, dem Betrie sreglement sowie den Beschlüssen der Genossenschafs
organe nachzule en. 

Art. 12 Erlöschen 
A. Die Mitgliedschaf erlischt: 

a.  ei natürlichen Personen durch Nustrit, Nusschluss oder Tod; 

 .  ei juristischen Personen durch Nustrit, Nusschluss oder Nufösung;



c. durch Nichteinzahlung des jährlich fälligen Mitglieder eitrages. 

2. Die Nnsprüche ausscheidender Mitglieder richten sich nach den Bestimmungen von Nrt. 2A der 
Statuten. 

Art. 13 Austritt 
A. Die Kündigung der Genossenschafsanteile kann nur schriflich auf Nnde des Geschäfsjahres 
und unter Ninhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist erfolgen. Die Verwaltung kann in 
 egründeten Fällen die Oückzahlung auch unter Beachtung einer kürzeren Kündigungsfrist oder 
auf einen anderen Zeitpunkt  ewilligen, so ins esondere  ei der Kündigung des Mietvertrages auf
das Nnde der mietrechtlichen Kündigungsfrist. 

2. Werden die Genossenschafsanteile im Zusammenhang mit der Miete von genossenschaflichen
Oäumlichkeiten erwor en, setzt deren Kündigung auch die Kündigung des Mietverhältnisses 
voraus. 

3. So ald der Beschluss zur Nufösung der Genossenschaf gefasst ist, kann ein freiwilliger 
Nustrit nicht mehr erfolgen. 

Art. 14 Tod 
A. Stir t ein Mitglied, dessen Mitgliedschaf mit der Miete einer Wohnung der Genossenschaf 
ver unden war, kann der/die im gleichen Haushalt le ende Nhe- oder Le enspartnerIn oder 
eingetragene PartnerIn – soweit er oder sie nicht  ereits Mitglied der Genossenschaf ist – in die 
Oechte und Pfichten des verstor enen Mitglieds eintreten. Der/die Le enspartnerIn muss 
nachweisen, dass sie/er Nr e/Nr in des/der Verstor enen ist. 

2. Nndere im gemeinsamen Haushalt le ende Personen können mit Zustimmung der Verwaltung 
Mitglied der Genossenschaf werden und einen Mietvertrag a schliessen. 

Art. 15 Ausschluss 
A. Nin Mitglied kann jederzeit durch die Verwaltung aus der Genossenschaf ausgeschlossen 
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, ins esondere:

a. Verletzung genereller Mitgliedschafspfichten, ins esondere der 
genossenschaflichen Treuepficht, Missachtung statutenkonformer Beschlüsse der 
Generalversammlung oder der Verwaltung sowie vorsätzliche Schädigung des Nnsehens 
oder der wirtschaflichen Belange der Genossenschaf; 

 . Missachtung der Pficht, die gemieteten Oäumlichkeiten sel er zu  enutzen und darin 
tätig zu sein. Vor ehalten  lei t die Untermiete gemäss Mietrecht (Nrt. 262  O); 

c. Zweckentfremdung der gemieteten Oäumlichkeiten  zw. wenn sie vorwiegend zu 
anderen Zwecken als verein art genutzt werden; 

d. N lehnung eines zumut aren Umsiedlungsange otes  ei Unter elegung; 

e. Missachtung der Bestimmungen von Statuten und Vermietungsreglement; 

f. N lehnung eines zumut aren Umsiedlungsange otes, wenn das zuständige  rgan einen 
Beschluss ü er Um au oder N  ruch der  etrefenden Liegenschaf gefasst hat; 

g. Bei Scheidung oder Trennung, sofern der Nusschluss gemäss Nrt. A5 vorgesehen ist; 

h. Vorliegen eines ausserordentlichen mietrechtlichen Kündigungsgrundes, ins esondere 
nach den Nrt. 257d  O, 257f  O, 266g  O, 266h  O sowie anderer Verletzungen des 
Mietvertrages; 

i. Verletzung von Bestimmungen der Wohn auförderung, aufgrund derer das 



Mietverhältnis gekündigt werden muss, sofern kein zumut ares Umsiedlungsange ot 
gemacht werden kann oder ein solches a gelehnt worden ist. 

2. Dem Nusschluss hat eine entsprechende Mahnung vorauszugehen, ausser wenn diese nutzlos 
ist oder die mietrechtliche Kündigung nach Nrt. 257f N s. 4  O erfolgt. 

3. Der Beschluss ü er den Nusschluss ist dem  etrefenden Mitglied durch eingeschrie enen Brief 
mit Begründung und Hinweis auf die Möglichkeit der Berufung an die Generalversammlung zu 
eröfnen. Dem/der Nusgeschlossenen steht während 30 Tagen nach Nmpfang der Miteilung das 
Oecht der Berufung an die Generalversammlung zu. Die Berufung hat keine aufschie ende 
Wirkung, doch hat der/die Nusgeschlossene das Oecht, in der Generalversammlung seine/ihre 
Sicht sel er darzulegen oder darlegen zu lassen. 

4. Die Nnrufung des Oichters nach Nrt. 846 N s. 3  O innert 3 Monaten  lei t vor ehalten. Sie hat
e enfalls keine aufschie ende Wirkung. 

5. Die Kündigung des Mietvertrages richtet sich nach den mietrechtlichen Bestimmungen. 

6. Der Nusschluss darf nicht während der Gerichtsferien erfolgen. 

Art. 16 Eheschutz, Ehescheidung, Ehetrennung 
A. Weist das Gericht in einem Nheschutzentscheid oder Trennungsurteil die Benützung der 
Wohnung dem/der NhepartnerIn oder eingetragenen PartnerIn des Mitglieds zu, kann die 
Verwaltung mit Ninverständnis des Mitglieds den Mietvertrag auf den/die NhepartnerIn resp. 
eingetragenen PartnerIn ü ertragen. Nine solche Ü ertragung setzt den Nrwer  der Mitgliedschaf
durch die in der Wohnung ver lei ende Person sowie die Ü ernahme des Nnteilscheinkapitals 
voraus. Die Verwaltung kann das Mitglied, dem die Benützung der Wohnung nicht zugewiesen 
wurde, aus der Genossenschaf ausschliessen, sofern er ihm keine andere Wohnung zur 
Verfügung stellen kann oder will. 

2. Weist das Gericht im Scheidungsurteil Wohnung und Mietvertrag dem/der NhepartnerIn des 
Mitglieds zu, kann die Verwaltung, wenn er dem Mitglied keine andere Wohnung zur Verfügung 
stellen kann oder will, das Mitglied aus der Genossenschaf ausschliessen. Der/die NhepartnerIn 
 zw. eingetragene PartnerIn, auf den/die der Mietvertrag ü ertragen wurde, muss Mitglied der 
Genossenschaf werden und die Pfichtanteile ü ernehmen. 

3. Die vermögensrechtlichen Folgen  ezüglich der Genossenschafsanteile richten sich nach dem 
Nheschutzentscheid  zw. dem Trennungs- oder Scheidungsurteil  zw. der Konvention, wo ei eine
Nuszahlung von Nnteilkapital erst erfolgt, nachdem der/die ver lei ende NhepartnerIn resp. 
eingetragene PartnerIn einen entsprechenden Betrag der Genossenschaf ü erwiesen hat. 

Art. 17 Verpfändung und Übertragung von Genossenschaftsanteilen 
A. Jede Verpfändung und sonstige Belastung von Genossenschafsanteilen sowie deren 
Ü ertragung an Personen, die nicht Mitglieder der Genossenschaf sind, ist ausgeschlossen. 

2. Die Ü ertragung von Genossenschafsanteilen ist nur von Mitglied zu Mitglied zulässig und 
 enötigt die Zustimmung der Verwaltung. Nrforderlich sind ein schriflicher N tretungsvertrag 
sowie eine Miteilung an die Genossenschaf.

IV. Finanzielle Bestimmungen

Art. 18 Mittelbeschaffung 
Die Genossenschaf  eschaf sich die erforderlichen Mitel aus: 



A. den Genossenschafsanteilen;

2. den jährlichen Mitglieder eiträgen;

3. den Darlehen mit oder ohne Grundpfandverschrei ung; 

4. den Solidaritäts eiträgen der Mitglieder; 

5. einer eigenen Depositenkasse; 

6. den Geschenken, Legaten und zweckge undenen Zuwendungen; 

7. allfälligen Betrie sü erschüssen. 

Art. 19 Genossenschaftsanteile 
A. Die Genossenschafsanteile lauten auf den Kapital etrag von je CHF 50.-. 

2. Der erste Nnteil jedes Genossenschafsmitgliedes ist nicht rückzahl ar. 

3. Mitglieder, die Oäumlichkeiten der Genossenschaf mieten, müssen zusätzlich zum ersten 
Genossenschafsanteil (vgl. Nrt. 9 N s. A) weitere Pfichtanteile ü ernehmen. Ninzelheiten regelt 
die Verwaltung, wo ei der zu ü ernehmende Betrag nach den Nnlagekosten der Wohnung  zw. 
des Nr eitsraums a gestuf ist, den Wohn auförderungsvorschrifen entspricht sowie für die 
Finanzierung der Bauten ausreichen muss. Der Maximal etrag  eträgt 20% der Nnlagekosten der 
gemieteten Oäumlichkeiten. 

4. Mieten mehrere Personen gemeinsam Oäumlichkeiten, sind die für die  etrefenden 
Oäumlichkeiten zu ü ernehmenden Pfichtanteile auf alle Beteiligten in einem von ihnen 
gewählten Verhältnis zu verteilen. 

5. Für Genossenschafsanteile werden keine Nnteilscheine ausgege en. Das Mitglied erhält jedoch
eine Bestätigung ü er die Höhe seiner Beteiligung. 

Art. 20 Finanzierung der Genossenschaftsanteile 
A. Nnteile können teilweise mit Miteln der  erufichen Vorsorge erwor en werden. Die 
Verwaltung regelt den Vollzug im Betrie sreglement. 

2. Mit Ninverständnis der Verwaltung können Nnteile teilweise auch von Driten fnanziert 
werden. 

3. Die Verwaltung ist  erechtigt, in  egründeten Fällen ein verringertes Nnteilkapital  ei Nnteilen
gemäss Nrt. A8 N s. 3 zu verlangen. Die weiteren Ninzelheiten sind in einem Oeglement 
festgehalten, das von der Generalversammlung zu genehmigen ist. Die Generalversammlung 
entscheidet ü er den Maximal etrag, um welchen verringerte Genossenschafsanteile gewährt 
werden können. 

Art. 21 Nichtverzinsung der Genossenschaftsanteile 

Das Nnteilkapital wird nicht verzinst. 

Art. 22 Rückzahlung Genossenschaftsanteile 
A. Nusscheidende Mitglieder  zw. deren Nr en ha en nur Nnspruch auf Oückzahlung der von 
ihnen ein ezahlten Genossenschafsanteile. 

2. Kein Oückzahlungsanspruch  esteht  ei Mitglieder- und Pfichtanteilen, die nach Nrt. A3 und A5
der Statuten vom/von der PartnerIn ü ernommen werden sowie  ei Pfichtanteilen gemäss Nrt. A8
N s. 3, die nach Nrt. A9 N s. 2 von Driten ü ernommen wurden. 

3. Die Oückzahlung von Genossenschafsanteilen, die mit Miteln der  erufichen Vorsorge 



erwor en wurden, hat nach Weisung des  isherigen Mitglieds zu seinen Gunsten entweder an 
eine Wohn augenossenschaf,  ei der es nun eine Wohnung sel st dauernd  ewohnt, oder an eine
Vorsorgeeinrichtung zu erfolgen; nach Nrreichen des Oentenalters gelangt die Oückzahlung direkt
an das  isherige Mitglied sel st. 

4. Die Oückzahlung erfolgt zum Bilanzwert des Nustritsjahres unter Nusschluss der Oeserven und
Fondseinlagen, höchstens a er zum Nennwert. 

5. Der auszuzahlende Betrag wird ein Jahr nach dem Nusscheiden fällig. Wenn es die Finanzlage 
der Genossenschaf erfordert, kann die Verwaltung die Oückzahlung um höchstens zwei weitere 
Jahre hinausschie en. 

6. In  esonderen Fällen kann die Verwaltung  eschliessen, dass die Nnteile vorzeitig, jedoch nie 
vor N ga e der Mieto jekte zurück ezahlt werden. 

7. Die Genossenschaf ist  erechtigt, die ihr gegenü er dem ausscheidenden Mitglied zustehenden
Forderungen mit dessen Gutha en aus den Genossenschafsanteilen zu verrechnen. 

8. Falls die Finanzlage der Genossenschaf dies erfordert, ist die Verwaltung  erechtigt, die 
Oückzahlung auf die Dauer von  is zu zwei Jahren hinauszuschie en. 

Art. 23 Depositenkasse 
Bei der Genossenschaf  esteht eine Depositenkasse,  ei welcher die Mitglieder, die 
Nr eitnehmerInnen, die pensionierten Nr eitnehmerInnen sowie Personen, die zu den 
Mitgliedern in einer persönlichen Beziehung stehen, zinstragend Geld anlegen können. Die 
Verwaltung erlässt das Oeglement für die Depositenkasse und legt die Verzinsung der Ninlagen 
fest. 

Art. 24 Mietzinsgestaltung 
A. Solange die Vorschrifen der städtischen Wohn auförderung aufgrund der ausgerichteten 
Unterstützungsleistungen anwend ar sind,  erechnen sich die Mietzinse nach den 
entsprechenden Vorschrifen. 

2. Die Genossenschaf verzichtet auf die Nrzielung eines eigentlichen Gewinnes sowie auf 
ü ersetzte Zahlungen an Drite. Im Ü rigen werden die Mietzinsen nach dem Grundsatz der 
reinen Kostenmiete nach Massga e der Sel stkosten festgelegt. Diese entsprechen ins esondere 
den Nufwendungen der Genossenschaf für 

 die Verzinsung von Fremdkapital; 
 Oeparaturen und Unterhalt der Ge äude und Umge ung; 
 N ga en und Versicherungen; 
 Steuern; 
 Verwaltung und Genossenschafsführung; 
 Oückstellungen,  ranchenü liche N schrei ungen und Ninlagen in die vom Gesetz 

oder von den Su ventions ehörden vorgeschrie enen sowie von der 
Generalversammlung  eschlossenen Fonds oder Konten; 

 sowie weitere Nufwendungen, die dem Genossenschafszweck dienen. 

Art. 25 Haftung 
Für die Ver indlichkeiten der Genossenschaf hafet nur das Genossenschafsvermögen. Jede 
Nachschusspficht oder Haf arkeit des einzelnen Mitglieds ist ausgeschlossen. 

Art. 26 Reservefonds 



A. Der Oeinertrag wird aufgrund der Jahres ilanz  erechnet und dient in erster Linie der Äufnung 
eines Oeservefonds. 

2. Ü er die Höhe der Ninlage in den Oeservefonds entscheidet die Generalversammlung im 
Oahmen der Bestimmungen von Nrt. 860 N s. A  O. 

3. Ü er die Beanspruchung des Oeservefonds entscheidet die Verwaltung unter Beachtung von 
Nrt. 860 N s. 3  O.

Art. 27 Erneuerungsfonds und Amortisationskonto 
A. Ns werden folgende Fonds und Konten geäufnet:

a. ein Nrneuerungsfonds, dem jährlich mindestens der steuer efreite Maximal etrag 
zuzuweisen ist; 

 . ein Nmortisationskonto, dem jährlich mindestens der nach den städtischen 
Vorschrifen zulässige Betrag gutzuschrei en ist; 

c. ein Heimfallfonds, soweit und in dem Masse als Baurechtsverträge dies vorschrei en. 

2. Im Ü rigen entscheidet die Verwaltung ü er die Äufnung und Verwendung dieser Fonds im 
Oahmen seiner statutarischen Kompetenzen. 

Art. 28 Rechnungswesen 
A. Die Jahresrechnung  esteht aus Nrfolgsrechnung, Bilanz und Nnhang und wird nach den 
Grundsätzen der ordnungsgemässen Oechnungslegung so aufgestellt, dass die Vermögens- und 
Nrtragslage der Genossenschaf zuverlässig  eurteilt werden kann. Sie enthält auch die 
Vorjahreszahlen. Massge end sind die Nrt. 662a  is 663  sowie Nrt. 663h  is 670  O sowie die 
 ranchenü lichen Grundsätze sowie - solange die Vorschrifen der städtischen 
Wohn auförderung aufgrund der ausgerichteten Unterstützungsleistungen anwend ar sind - die 
 etrefenden speziellen Vorschrifen zum Oechnungswesen. 

2. In einem Nnhang zur Bilanz sind mindestens aufzuführen: der Gesamt etrag der Bürgschafen, 
Garantieverpfichtungen und Pfand estellungen zugunsten Driter; die im Nigentum der 
Genossenschaf  efndlichen Liegenschafen mit Nnga e der Brandversicherungswerte und des 
Wohnungs estandes nach Zimmerzahl. 

3. Geschäfsjahr ist das Kalenderjahr. 

4. Bilanz, Nrfolgsrechnung und Nnhang sind der Kontrollstelle zur Prüfung zu unter reiten. 

5. Den Mitgliedern werden Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Kontrollstellen ericht
mindestens zehn Tage vor der Generalversammlung zugestellt. 

6. Die Nusga en der einzelnen Verwaltungsressorts sind in der Jahresrechnung detailliert 
auszuweisen.

V. Organisation

Art. 29 Organe 
Die  rgane der Genossenschaf sind: 

a. die Generalversammlung;

 . die Verwaltung; 

c. die Kontrollstelle 



d. die interne Schlichtungskommission

GENERALVERSAMMLUNG

Art. 30 Kompetenzen der Generalversammlung 
A. In die Kompetenz der Generalversammlung fallen:

a. die Nnnahme und N änderung der Statuten; 

 . die Wahl der Verwaltung, der Kontrollstelle und der internen Schlichtungskommission;

c. die Nntgegennahme und Genehmigung des Jahres erichtes der Verwaltung; 

d. die N nahme der Bilanz und Jahresrechnung und die Beschlussfassung ü er die 
Verwendung des Oeinertrages; 

e. die Nntlastung der Verwaltung; 

f. die teilweise oder vollständige Veräusserung von Grundstücken und Liegenschafen; 

g. die Beschlussfassung ü er Berufungen gegen Nusschliessungs eschlüsse der 
Verwaltung; 

h. die Beschlussfassung ü er die Ninsetzung einer externen 
Liegenschafenverwaltung;

i. die Beschlussfassung ü er den Kauf von Grundstücken und/oder die Nrstellung von 
neuen Ü er auungen. Die Generalversammlung kann die Beschlussfassung ü er ein 
 estimmtes Grundstück oder eine  estimmte Liegenschaf an die Verwaltung delegieren, 
sofern sie im Vorfeld grundsätzlich einen Kauf  eschlossen hat. 

j. die Beschlussfassung ü er wertvermehrende Investitionen, deren Kosten A5% des 
Nnlagewertes der jeweiligen Ge äude ü ersteigen: Wenn diese Investitionen von den 
Mitgliedern, welche in der Siedlung wohnen, mit Zweidritelsmehrheit Mehrheit a gelehnt
worden ist, entscheidet die Generalversammlung. Bei einer N lehnung unter dem 
o genannten Qorum ist die Verwaltung nach Nrt. 34 zuständig. 

k. die Beschlussfassung ü er den N  ruch von Liegenschafen der Genossenschaf und die 
Nrstellung von Nrsatzneu auten; 

l. die Beschlussfassung ü er die Nufösung oder Fusion der Genossenschaf; 

m. die Genehmigung der Betrie sreglementes; 

n. die Beschlussfassung ü er auf Nntrag von Mitgliedern traktandierte Geschäfe, soweit 
diese der Beschlussfassung durch die Generalversammlung unterstehen; 

o. die Festsetzung der jährlichen Beiträge für die  eiden Mitgliedschafsarten

p. die Beschlussfassung ü er alle weiteren Gegenstände, die durch Gesetz oder Statuten 
der Generalversammlung vor ehalten sind oder die von der Verwaltung der General-
versammlung unter reitet werden 

2. Nnträge der Mitglieder zuhanden der Generalversammlung, die in die Kompetenz der 
Generalversammlung fallen, müssen spätestens vierzig Tage vor der Generalversammlung  ei der 
Verwaltung schriflich eingereicht werden. Solche Nnträge sind zu traktandieren. 

3. Ü er Geschäfe kann nur a gestimmt werden, wenn sie traktandiert sind. Zur Stellung von 
Nnträgen im Oahmen der Traktanden  edarf es keiner vorgängigen Nnkündigung. 

Art. 31 Einberufung und Leitung 



A. Die ordentliche Generalversammlung fndet alljährlich innerhal  der ersten Hälfe des 
Kalenderjahres stat und wird von der Verwaltung ein erufen. 

2. Nusserordentliche Generalversammlungen werden auf Beschluss der Verwaltung, auf Nntrag 
der Kontrollstelle oder auf Verlangen des zehnten Teils der GenossenschaferInnen oder von 
mindestens 50 Mitgliedern ein erufen. Besteht die Genossenschaf aus weniger als dreissig 
Mitgliedern, muss die Nin erufung von mindestens drei Mitgliedern verlangt werden. Die 
Nin erufung hat innert vier Wochen nach Ningang des Begehrens zu erfolgen. 

3. Die Nin erufung erfolgt schriflich mindestens zehn Tage vor der Versammlung und unter 
Miteilung der Verhandlungsgegenstände. Bei Nnträgen auf Änderung der Statuten ist der Inhalt 
der vorgeschlagenen Änderungen  ekanntzuge en. 

4. Die Generalversammlung wird von einem Mitglied der Verwaltung geleitet. Trit die 
Verwaltung in den Nusstand, wählt die Versammlung eineN TagesvorsitzendeN. 

Art. 32 Stimmrecht 
A. Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung eine Stimme. 

2. Ns kann sich mit schriflicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied oder eineN 
handlungsfähigeN FamilienangehörigeN, die/der nicht Mitglied der Genossenschaf ist, vertreten 
lassen. Niemand kann mehr als ein anderes Mitglied vertreten. 

3. Bei Beschlüssen ü er die Nntlastung der Verwaltung ha en die Verwaltungsmitglieder kein 
Stimmrecht. 

Art. 33 Beschlüsse und Wahlen 
A. Die Generalversammlung ist  eschlussfähig, wenn sie statutengemäss ein erufen worden ist. 

2. Wahlen und N stimmungen erfolgen geheim, wenn ein Dritel der a gege enen Stimmen dies 
verlangt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die  zw. der Vorsitzende durch Stichentscheid. 

3. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der a gege enen 
Stimmen. Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das a solute, im zweiten Wahlgang das einfache 
Mehr. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen nicht zu den a gege enen Stimmen. 
Ü er Beschlüsse und Wahlresultate wird ein Protokoll erstellt. 

4. Für den Verkauf von Grundstücken und Ninräumung von Baurechten ist die Zustimmung von 
drei Vierteln der an der Generalversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. 

5. Statutenänderungen erfordern die Zustimmung von zwei Driteln der a gege enen Stimmen. 
Für die N änderung von Nrt. 7, Nrt. 32 N s. 5 und Nrt. 4A N s. 2 und 3 der Statuten müssen 
jedoch vier Fünfel der a gege enen Stimmen zustimmen und mindestens 20% aller Mitglieder an 
der Generalversammlung vertreten sein. Nusgenommen von dieser Qorumsvorschrif sind 
geringfügige N änderungen  ei der Formulierung und/oder Verschie ungen innerhal  der 
Statuten  ei Totalrevisionen, wenn die Oegelungen dadurch nicht su stanziell verändert werden. 

6. Die Nufösung und Fusion der Genossenschaf  edürfen der Zustimmung von zwei Driteln der 
a gege enen Stimmen. Die Nrt. 889  O und A8 N s. A Buchst. d FusG  lei en vor ehalten.

VERWALTUNG

Art. 34 Wahl 
A. Die Verwaltung  esteht aus drei oder mehr Mitgliedern. Sie konstituiert sich sel st. Für das 
Präsidium kann er ein Co-Präsidium  estimmen. 



2. Nicht wähl ar  zw. zum Oücktrit verpfichtet ist, wer in einem ar eitsvertraglichen Verhältnis 
oder in dauernder geschäflicher Beziehung zur Genossenschaf steht. 

3. Die Mitglieder der Verwaltung werden auf zwei Jahre gewählt und sind wieder wähl ar. 

4. Solange die Stadt Zürich an der Genossenschaf fnanziell  eteiligt ist, hat sie das Oecht, eine 
Vertreterin oder einen Vertreter in die Verwaltung a zuordnen. 

Art. 35 Aufgaben 

A. Die Verwaltung ist im Oahmen der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen für die 
Verwaltung und für alle Geschäfe der Genossenschaf zuständig, die nicht ausdrücklich der 
Generalversammlung oder der Kontrollstelle vor ehalten sind. 

2. Die Geschäfe der Genossenschaf sind unter Beachtung der Oegeln der kaufmännischen 
Vorsicht und der gesetzlichen Bestimmungen zu führen. 

3. Die Verwaltung kann  esondere Kommissionen oder mandatierte Personen einsetzen und 
deren Nufga en festlegen. Kommissionsmitglieder und mandatierte Personen müssen nicht 
Mitglied der Genossenschaf sein. 

4. Die Verwaltung kann ohne Ninwilligung der Generalversammlung einzelne Zweige der 
Geschäfsführung an eine oder mehrere Personen, die nicht Mitglied der Genossenschaf zu sein 
 rauchen, ü ertragen (Geschäfsleitung). 

5. Im Falle der Delegation der Geschäfsführung stellt die Verwaltung ein  rganisationsreglement
auf, welches Oechte und Pfichten der Verwaltung und der Geschäfsleitung festlegt sowie 
ins esondere ü er die Berichterstatungspficht der Geschäfsleitung Nuskunf gi t. 

Art. 36 Beschlussfähigkeit 
A. Die Verwaltung ist  ei Nnwesenheit der Mehrheit ihrer Mitglieder  eschlussfähig. Sie 
 eschliesst mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die/der Tagesvorsitzende 
mit Stichentscheid. 

2. Beschlüsse ü er den Nrwer  von Grundstücken soweit sie in seine Kompetenz fallen  zw. von 
der Generalversammlung an die Verwaltung delegiert wurden,  edürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Zustimmung von zwei Driteln aller Verwaltungsmitglieder. 

3. Ninstimmige schrifliche Zirkulations eschlüsse gelten als gültige Verwaltungs eschlüsse und 
sind ins Protokoll der nächsten Verwaltungssitzung aufzunehmen. 

Art. 37 Unterschriftsberechtigung 

A. Die Verwaltung  ezeichnet die Personen, welche die rechtsver indliche Unterschrif für die 
Genossenschaf führen, sowie die Nrt der Zeichnung.

2. Nlle Mitglieder der Verwaltung sind a  dem Zeitpunkt ihrer Wahl zur Kollektivunterschrif zu 
zweien  erechtigt.

3. Die Verwaltung ist  efugt, Beaufragten oder Nngestellten der Genossenschaf die Prokura zu 
erteilen.

REVISION / INTERNE KONTROLLSTELLE

Art. 38 Revision / Kontrollstelle
Im Oahmen des Gesetzes verzichtet die Genossenschaf auf die eingeschränkte Oevision, es 
 esteht a er eine interne Kontrollstelle. Sie  esteht aus mindestens zwei Personen und wird von 



der Generalversammlung gewählt. 

Art. 39 Rechte und Pflichten 
A. Die interne Kontrollstelle hat ins esondere zu prüfen, o : 

• die Bilanz und die Nrfolgsrechnung mit der Buchhaltung ü ereinstimmen; 
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist; 
•  ei der Darstellung der Vermögenslage und des Geschäfserge nisses die gesetzlichen 

Bewertungsgrundsätze sowie die Vorschrifen der Statuten eingehalten sind; 
• die Geschäfsleitung den Nufga en entsprechend organisiert ist und die 

Voraussetzungen für eine gesetzes- und statutenkonforme Geschäfsleitung gege en 
sind. 

2. Die Kontrollstelle legt der Generalversammlung einen schriflichen Bericht mit Nntrag vor. 

3. Der Kontrollstelle ist Ninsicht in die gesamte Geschäfs- und Oechnungsführung zu gewähren. 
Sie ist zu Zwischenkontrollen  erechtigt. 

4. Die Kontrollstelle ist verpfichtet, jede von ihr festgestellte Unregelmässigkeit der Verwaltung 
mitzuteilen. 

5. Die Kontrollstelle wahrt  ei der Berichterstatung die Geschäfsgeheimnisse der 
Genossenschaf. Ihr und ihren Mitgliedern ist es untersagt, von den Wahrnehmungen, die sie  ei 
der Nusführung ihres Nufrages gemacht ha en, einzelnen Mitgliedern der Genossenschaf oder 
Driten Kenntnis zu ge en. 

DIE INTERNE SCHLICHTUNGSKOMMISSION

Art. 40 Wahl
Die Mitglieder der Schlichtungskommission werden für die Dauer von zwei Jahren von der 
Generalversammlung gewählt.

Art. 41 Aufgaben
A. Nlle Genossenschafer und alle Nngehörigen ihrer  rgane können die Schlichtungskommission 
anrufen. Sie ist verpfichtet aktiv zu werden. 

2. Die Schlichtungskommission kann  eteiligte Parteien oder ihre Vertreter zu Trefen einladen. 
Die Teilnahme ist freiwillig. 

3. Die Schlichtungskommission kann Vorschläge zur Lösung von Konfikten machen. Diese 
Vorschläge ha en nur konsultativen Charakter. 

4. Die Schlichtungskommission ist zur Diskretion verpfichtet. Ihre Vorschläge dürfen nur mit der 
Zustimmung aller  eteiligten Parteien pu lik gemacht werden.

VI. Schlussbestimmungen

Art. 42 Auflösung durch Liquidation bzw. Fusion 
A. Die Liquidation  esorgt die Verwaltung nach den Vorschrifen von Gesetz und Statuten, falls 
nicht durch die Generalversammlung  esondere LiquidatorInnen  eaufragt werden. 

2. Solange die städtischen Wohn auförderungsvorschrifen aufgrund der ausgerichteten 
Unterstützungsleistungen anwend ar sind, sind die  etrefenden Bauten  ei Liquidation der 



Genossenschaf der Stadt Zürich auf deren Verlangen zu ü ertragen. Die Stadt vergütet den  ei 
der Ü erga e vorhandenen Nnlagewert der Häuser. Dieser entspricht in der Oegel den in der 
Jahresrechnung ausgewiesenen Nnlagekosten. 

3. Solange die Vorschrifen der städtischen Wohn auförderung aufgrund der ausgerichteten 
Unterstützungsleistungen anwend ar sind, wird  ei einer Liquidation der Genossenschaf das 
nach Tilgung aller Schulden und Oückzahlung aller Genossenschafsanteile zum Nennwert 
ver lei ende Vermögen der Stadt Zürich für die Zwecke des gemeinnützigen Wohnungs aues zur
Verfügung gestellt. Nndernfalls wird es der Stifung Solidaritätsfonds des Schweizerischen 
Ver andes für Wohnungswesen SVW ü ereignet.

Art. 43 Mitteilungen und Publikationsorgan 
A. Die von der Genossenschaf an die Mitglieder ausgehenden internen Miteilungen erfolgen 
schriflich. 

2. Pu likationsorgan der Genossenschaf ist das Schweizerische Handelsamts lat. 

Art. 44 Genehmigungsvorbehalt des Bundesamt für Wohnungswesen 
(BWO) 

A. Diese Statuten  edürfen vor einer Änderung durch die Generalversammlung der Genehmigung 
der  ea sichtigten Änderung durch das Bundesamt für Wohnungswesen (BW ). 

2. Die vorstehenden Statuten sind an der Fortsetzung der Gründungsversammlung vom AA. Juni 
20A2 vera schiedet worden.

Zürich, AA. Juni 20A5

Nktualisierungen gemäss den Beschlüssen der Jahresversammlungen vom A7. Mai 20A5, A7. Npril 
20A6 und A7. Npril 20A8.

gez. Oo ert Schikowski
Kopräsident der Verwaltung
A8.06.20A8
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